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III. Kapitel: 
Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH 

1 Abschnitt: 
 Allgemeine Bestimmungen 

Sofern und soweit zwischen der Eurex Clearing AG und der Eurex Bonds GmbH das Clearing von 
Geschäften, die an der Eurex Bonds GmbH abgeschlossen wurden, vereinbart worden ist oder andere 
entsprechende Regelungen getroffen wurden, gelten die Bestimmungen des Kapitels I auch für das 
Clearing der Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH, soweit nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt ist. 

1.1 Teilabschnitt: 
 Clearing-Lizenz 

1.1.1 Erteilung der Clearing-Lizenz 

Zur Teilnahme am Clearing der an der Eurex Bonds GmbH abgeschlossenen Geschäfte in 
festverzinslichen Schuldverschreibungen (im Folgenden als „Eurex Bonds-Geschäfte“ bezeichnet) ist eine 
Clearing-Lizenz erforderlich, welche die Eurex Clearing AG auf schriftlichen Antrag erteilt; im Übrigen gilt 
Kapitel I Nummer 1.1.1 Absatz 2 und 3 entsprechend. Von der Eurex Clearing AG benannte Zentralbanken 
oder Förderbanken des Bundes, die der Aufsicht durch ein Bundesministerium unterstehen, können auf 
Antrag von der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Satz 1 und Kapitel III Nummer 1.1.2 ganz oder 
teilweise befreit werden. 

1.1.2 Voraussetzungen der Clearing-Lizenz 

[….] 

 



   
   

  Eurex04 

Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG  Stand 01.05.2005 

  Seite 2 

 

 

 

 

IV. Kapitel: 
 Geschäfte an der Eurex Repo GmbH 

 

1 Abschnitt: 
 Allgemeine Bestimmungen 

Sofern und soweit zwischen der Eurex Clearing AG und der Eurex Repo GmbH das Clearing von 
Geschäften, die an der Eurex Repo GmbH abgeschlossen wurden (nachfolgend “Repo-Geschäfte”), 
vereinbart worden ist oder andere entsprechende Regelungen getroffen wurden, gelten die Bestimmungen 
des Kapitels I auch für das Clearing von Repo-Geschäften, soweit nachfolgend nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 

1.1 Teilabschnitt: 
 Clearing-Lizenz 

1.1.1 Erteilung der Clearing-Lizenz 

Zur Teilnahme am Clearing der an der Eurex Repo GmbH abgeschlossenen Repo-Geschäfte ist eine 
Clearing-Lizenz erforderlich, welche die Eurex Clearing AG auf schriftlichen Antrag erteilt; im Übrigen gilt 
Kapitel I Nummer 1.1.1 Absatz 2 und 3 entsprechend. Von der Eurex Clearing AG benannte Zentralbanken 
oder Förderbanken des Bundes, die der Aufsicht durch ein Bundesministerium unterstehen, können auf 
Antrag von der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Satz 1 und Kapitel IV Nummer 1.1.2 ganz oder 
teilweise befreit werden. 

1.1.2 Voraussetzungen der Clearing-Lizenz 

[….] 
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2 Clearing-Vereinbarung (Eurex Clearing AG / Nicht-Clearing Member / 
Clearing Member) 

2.1  NCM-CM-Clearing-Vereinbarung 

 

NCM-CM-Clearing-Vereinbarung 

 

zwischen 

 

als Clearing-Mitglied (nachfolgend „CM“) 

 

und 

 

als Nicht-Clearing-Mitglied (nachfolgend „NCM“) 

 

und der  

 

Eurex Clearing AG (nachfolgend „AG“), Frankfurt am Main. 

 

 

1. Anzuwendende Rechtsvorschriften 

 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der AG, des CM und des NCM sind in den Clearing-Bedingungen der 
AG festgelegt. Die Clearing-Bedingungen sind in ihrer jeweils gültigen deutschen Fassung Bestandteil dieses 
Vertrages. Darüber hinaus finden die in der Anlage genannten Regelungen und Vorschriften Anwendung. 
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2.  Rechtsverhältnisse; Haftung 

(1)  Alle Eingaben des NCM in das Handelssystem nach Maßgabe des Kapitels II der Anlage zur NCM-CM-
Clearing-Vereinbarung wirken unmittelbar für und gegen das CM. Wird ein vom NCM eingegebener Auftrag 
oder Quote mit einem anderen Auftrag oder Quote zusammengeführt, kommt ein Geschäft zwischen dem 
NCM und dem CM und gleichzeitig ein inhaltsgleiches Geschäft zwischen CM und der Eurex Clearing AG 
zustande. 

(2)  Das CM ist verpflichtet, die nicht fristgerechte Erfüllung von Sicherheitsleistungen durch an es 
angeschlossene Nicht-Clearing-Mitglieder der Geschäftsführung der jeweiligen Börse beziehungsweise 
Handelsplattform unverzüglich mitzuteilen.  

(3)  Weder die AG noch das CM haften für Schäden des NCM, die durch Störung ihres Betriebes infolge von 
höherer Gewalt, Aufruhr, von Kriegs- und Naturereignissen oder infolge von sonstigen von ihnen nicht zu 
vertretenden Vorkommnissen (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung) veranlasst sind oder die durch 
Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslandes eintreten. Für Schäden, die einem NCM 
beziehungsweise einem CM infolge technischer Probleme oder infolge teilweiser oder vollständiger 
Unbenutzbarkeit der von ihm benutzten EDV-Geräte bzw. des EDV-Systems der Börse(n) oder des 
Betreibers der Handelsplattform erwachsen, haftet die AG beziehungsweise das CM, soweit der AG 
beziehungsweise dem CM oder ihren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen 
werden kann, es sei denn, der Schaden resultiert aus einem schuldhaften Verstoß der AG beziehungsweise 
des CM gegen wesentliche Pflichten. Die Haftung der AG beziehungsweise des CM beschränkt sich in 
diesem Fall bei leichter Fahrlässigkeit jedoch der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren 
vertragstypischen Schaden.  

 

3. Aufrechnungsverfahren im Verhältnis CM zu dessen NCM 

Das CM vereinbart mit dem NCM hiermit folgendes Aufrechnunsgverfahren: 

(1) Das CM rechnet am Ende jedes Handelstages gegenüber dem NCM Forderungen und Verbindlichkeiten 
bezüglich Geldzahlungen bzw. Wertpapierübertragungen aufgrund von Geschäften des NCMs, in deren 
Clearing das CM gemäß den Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG und dieser Clearing-
Vereinbarung einbezogen ist, zu einer Nettoforderung bzw. -verbindlichkeit auf, mit der Folge, dass im 
Verhältnis zwischen CM und NCM nur diese Nettoforderung bzw. -verbindlichkeit bezüglich einer 
Geldzahlung bzw. Wertpapierübertragung besteht. 

(2) Die Aufrechnung von Geldzahlungen und Wertpapierübertragungen gemäß Absatz 1 erfolgt bezüglich der in 
den einzelnen Kapiteln der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG geregelten Geschäfte, in deren 
Clearing das CM einbezogen ist, getrennt. Die aufgrund dieser Aufrechnungen entstehenden Ansprüche 
beziehungsweise Verpflichtungen bezüglich Geldzahlungen und Wertpapierübertragungen werden nicht 
miteinander aufgerechnet.  

(3) Die Aufrechnungen gemäß Absatz 1 und 2 werden bezüglich Geschäften auf Eigen- und 
Kundenpositionskonten getrennt durchgeführt. 

 

4. Vertragsdauer 
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Diese Vereinbarung bleibt gültig, bis sie von einer Partei nach Ziffer 1.9.3 der Eurex-Clearing-Bedingungen 
gekündigt wird. 

 

5. Gerichtsstand; Erfüllungsort 

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 
Frankfurt am Main. 

 

6. Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit der 
gesamten Vereinbarung zur Folge. Ist eine Bestimmung der Vereinbarung nichtig oder unwirksam oder 
besteht eine Lücke, so soll anstelle der unwirksamen Bestimmung bzw. zur Ausfüllung der Lücke eine 
angemessene Regelung gelten, die, soweit möglich, dem wirtschaftlichen Inhalt der unwirksamen 
Bestimmung möglichst nahe kommt oder im Falle einer Lücke dem entspricht, was die Parteien gewollt haben 
würden, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten. 

 

Ort und Datum 

Für das CM 

 

Für das NCM 

 

Für die AG 

 

Anlage(n) 
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2.2  Anlage zur NCM-CM-Clearing-Vereinbarung 

[Überschrift=]:  

Anlage zur NCM-CM-Clearing-Vereinbarung zwischen der Eurex Clearing AG, [Firma/NCM] und [Firma/CM] vom [Datum] 

 

Ergänzend zu der oben genannten Clearing-Vereinbarung wird Folgendes vereinbart: 

 

Kapitel I: NCM-DCM-Verhältnis 

Soweit eine NCM-CM-Clearing-Vereinbarung zwischen einem NCM und einem DCM abgeschlossen werden soll, ist dies nur 
zulässig, wenn das NCM im Verhältnis zu dem DCM ein konzernverbundenes Unternehmen ist. Art und Umfang des 
erforderlichen Konzernverbundes werden vom Vorstand der AG festgelegt und den CMs mitgeteilt. NCM und DCM verpflichten 
sich, den Vorstand der AG unverzüglich darüber zu informieren, wenn sie diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. 

 

Kapitel II: Von der NCM-CM-Vereinbarung erfasste Geschäfte 

 

! Clearing von an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich abgeschlossenen Geschäften 

a)  Umfang der Eingaben des NCM in das Handelssystem 

  Der NCM darf mit unmittelbarer Wirkung für oder gegen das CM  

 [bitte Zutreffendes ankreuzen] 

O    alle handelbaren Produkte 

O    alle handelbaren Produkte mit Ausnahme der durch die  
      Commodity Trading Futures Commission (CFTC), USA anerkannten Produkte  

      in das Handelssystem der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich eingeben.  

 

b) Anzuwendende Rechtsvorschriften 

Darüber hinaus finden die Börsenordnung für die Eurex Deutschland und die Eurex Zürich, die Bedingungen für den 
Handel an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich und die sonstigen Regelwerke der Eurex Deutschland und der 
Eurex Zürich in ihrer jeweils gültigen deutschen Fassung Anwendung. 

c) Allgemeine Pflichten 

Sofern ein angeschlossenes NCM auch Börsenteilnehmer an der Eurex Zürich ist, sind jegliche aufgrund der Clearing-
Bedingungen gegenüber der Geschäftsführung der Eurex Deutschland zu erfüllenden Verpflichtungen auch gegenüber der 
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Geschäftsführung der Eurex Zürich zu erbringen. Die Übermittlung einer Mitteilung zur Erfüllung einer solchen Verpflichtung 
an eine der Eurex Börsen ist in diesem Falle ausreichend.  

 

! Clearing von an der Eurex Bonds GmbH abgeschlossenen Geschäften 

 Anzuwendende Rechtsvorschriften 

Darüber hinaus finden die Geschäftsbedingungen für die Teilnahme und den Handel an der Eurex Bonds GmbH in ihrer 
jeweils gültigen deutschen Fassung Anwendung. 

 

! Clearing von an der Eurex Repo GmbH abgeschlossenen Geschäften  

 

a) Anzuwendende Rechtsvorschriften 

Darüber hinaus finden die Geschäftsbedingungen für die Teilnahme und den Handel an der Eurex Repo GmbH in ihrer 
jeweils gültigen deutschen Fassung Anwendung. 

 

b) Rechtsverhältnisse 

Ein Repo-Geschäft bezeichnet einen Kauf/Verkauf von Wertpapieren und deren gleichzeitigen Rückverkauf/-kauf auf 
Termin. Es setzt sich somit aus einer Kauf- („Front-Leg“) mit gleichzeitiger Rückkaufvereinbarung („Term-Leg“) über 
Wertpapiere zu einem bestimmten Termin zusammen. 
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! Clearing von an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) abgeschlossenen und in das Clearing 
einbezogenen Geschäften 

 

a) Anzuwendende Rechtsvorschriften 

Darüber hinaus finden die Regelwerke der FWB in ihrer jeweils gültigen deutschen Fassung Anwendung. 

 

Ort und Datum 

 

Für das CM 

 

Für das NCM 

 

Für die AG 
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